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Ergebnisse der Diskussion über die Anwendung der StPO
I. Aufgabe und Verlauf der Überprüfung der StPO

Die Ergebnisse der Diskussion über das Verfahren 
in Strafsachen, die auf Grund des Berichts der zur 
Überprüfung der Anwendung der StPO eingesetzten 
Kommission im Frühjahr dieses Jahres geführt wor
den ist,, sind nunmehr im Ministerium der Justiz zu
sammengefaßt und ausgewertet worden. Alle drei 
zentralen Justizorgane haben im Juli in eingehenden 
Beratungen ihrer Kollegien zu den zahlreichen Vor
schlägen und Äußerungen von Wissenschaft und Praxis 
Stellung genommen. Auf der Grundlage der Vorschläge, 
die dem Kollegium des Ministeriums der Justiz mit der 
Vorlage vom 15. Juli 1957 Unterbreitet worden sind, 
haben der Minister der Justiz, der Präsident des Ober
sten Gerichts und der Generalstaatsanwalt gemeinsam 
die Schlußfolgerungen aus dieser breit angelegten 
Überprüfung gezogen und die ,zu treffenden Maß
nahmen beschlossen. Dabei ist übereinstimmend die 
Notwendigkeit einer alsbaldigen gesetzgeberischen 
Änderung der StPO verneint und eine Reihe von 
Maßnahmen zur Anleitung der Praxis festgelegt 
worden.

Die Aufgabenstellung für die Kommission
Durch die 3. Parteikonferenz der Sozialistischen Ein

heitspartei Deutschlands war auch für das Strafver
fahren die Frage, wie die sozialistische Gesetzlichkeit 
noch besser gewahrt werden könnte als bisher, erneut 
gestellt worden. Es sei nur der eine Satz aus dem 
Abschnitt II der Entschließung angeführt: „Der wei
tere Ausbau unseres sozialistischen Rechts, die Sorge 
um die strikte Durchführung der Gesetze und damit 
auch die weitere Festigung der gesetzlichen Rechte der 
Bürger ist eine ständige Aufgabe.“

Die Erkenntnis, daß die sozialistische Gesetzlichkeit 
auch alle Fragen der Rechtssicherheit des Bürgers 
und des Schutzes seiner Rechte im Strafprozeß um
faßt, war nicht neu, sondern hierüber war schon seit 
der zweiten Hälfte des Jahres 1953 diskutiert worden. 
Bekanntlich waren schon damals grundlegende Maß
nahmen zur Beseitigung von Fehlern in der Arbeit 
der Untersuchungsorgane, der Staatsanwaltschaften 
und der Gerichte getroffen worden1. Im Rahmen sei
ner umfassenden Untersuchung über die Maßnahmen, 
die entsprechend den Beschlüssen der 3. Parteikonfe
renz zur weiteren Festigung der sozialistischen Ge
setzlichkeit im Strafverfahren getroffen werden müs
sen, hat der Generalstaatsänwalt auf der Konferenz 
der Richter und Staatsanwälte vom 10. Mai 1956 auch 
die Fragen der richtigen Anwendung der StPO ein
gehend behandelt2. Hatte schon im Zusammenhang mit 
der Wendung zum neuen Kurs im Jahre 1953 die 
weitere Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit 
eine große gesamtdeutsche Bedeutung gewonnen, so 
stand nunmehr die internationale Bedeutung dieser 
Probleme im Vordergrund, die darin bestand, daß alle 
Maßnahmen zur Festigung der Gesetzlichkeit dazu bei
tragen, die Verleumdung der sozialistischen Staaten 
zu zerschlagen und eine Milderung der internationalen 
Spannungen herbeizuführen3. Das hatte zur Folge, daß

1 vgl. Benjamin ln Fragen des Beweisrechts Im Strafprozeß, 
Berlin 1957, S. 105 und ln Einheit 1956 Heft 6 S. 544.

2 Vgl. NJ 1956 S. 294.
3 vgl. Benjamin, Einheit 1956 Heft 6 S. 543.

zunächst die Einhaltung und richtige Anwendung der 
Gesetze, vor allem soweit sie die Rechte der Bürger 
sichern, im Vordergrund der Betrachtung standen.

Anfang Juni 1956 nahm die vom Minister der Justiz 
im Einvernehmen mit dem Generalstaatsanwalt und 
dem Präsidenten des Obersten Gerichts eingesetzte 
Kommission ihre Arbeit auf. Ihre Beratungen be
schränkten sich anfangs im wesentlichen auf die 
Untersuchung der richtigen Anwendung der StPO in 
der Praxis. Im Laufe der Beratungen wurde auch den 
Fragen nach der Änderung einzelner Gesetzesbestim
mungen mehr Raum gegeben4. Dies geschah jedoch 
erst, nachdem sich herausgestellt hatte, daß manche 
grundsätzlichen Forderungen ausschließlich oder doch 
am einfachsten auf dem Wege einer Gesetzesänderung 
verwirklicht werden könnten. Nur für den Fall, daß 
in wichtigen Fragen gesetzgeberische Maßnahmen un
umgänglich notwendig sein sollten, wurde auch die 
Verbesserung einiger Formulierungen ins Auge ge
faßt5. Selbstverständlich konnte auf die StPO von 
1952, eines unserer ersten sozialistischen Justizgesetze, 
auf das wir mit Recht stolz sind, nicht etwa die For
derung aus der Entschließung der 3. Parteikonferenz 
bezogen werden, daß veraltete gesetzliche Bestimmun
gen, die den neuen gesellschaftlichen Verhältnissen 
nicht mehr entsprechen, zu ändern oder aufzuheben 
sind. Aber auch „Schönheitsfehler“, die sich in einzel
nen Bestimmungen z. T. als Überreste der alten StPO 
feststellen lassen, sind kein zentraler Punkt der Dis
kussion und sind es auch in den Arbeiten der Kom
mission nicht gewesen6. B u c h h o l z ,  der in der wis
senschaftlichen Diskussion vielleicht am entschieden
sten auf die Notwendigkeit einer gesetzgeberischen Be
richtigung von Fehlern und Ungenauigkeiten hin
gewiesen hat, bezeichnet eine Novelle zur StPO doch 
nur „zu g e g e b e n e r  Z e i t “  a l s  w ü n s c h e n s 
w e r t  und will nur „den Blick auch auf die Ver
besserung des Gesetzestextes lenken“. Berechtigt ist 
jedoch sein Hinweis, daß grundsätzliche Fragen, wie 
z. B. die der Änderung des § 284 oder des § 335 StPO, 
bei der Überprüfung auch de lege ferenda behandelt 
werden7. Die Arbeiten der Kommission hatten aber 
niemals die Ausarbeitung einer Novelle zur StPO zum 
Ziel. Das muß für die Beurteilung der Diskussion, die 
sich oft in Kritik des Gesetzes und in Formulierungs
vorschlägen verloren hat, eindeutig festgehalten 
werden.

Die einseitige Auffassung der sozialistischen Gesetz
lichkeit in der Diskussion

In die Arbeiten der Kommission ist ferner durch 
die etwas überbetonte Aufgabenstellung, die Hand
habung der StPO unter dem Gesichtspunkt der Wah
rung der Rechte der Bürger zu überprüfen, eine ge-

4 vgl. Ostmann, Bericht über die Arbeit der StPO-Kom- 
mission, NJ 1956 S. 791.

5 So auch die Einleitung zu dem gedruckten Bericht der 
StPO-Kommission.

6 vgl. Benjamin in Fragen des Beweisrechts im Strafprozeß, 
S. 106.

7 vgl. Buchholz, Einige Anregungen zur Änderung der StPO, 
NJ 1956 S. 630 fl.; zu § 284 StPO Ranke, NJ 1956 S. 784; Ben
jamin in Fragen des Beweisrechts im Strafprozeß, S. 107.
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